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Diese Ausgabe erscheint auch online

Kurstadt bekommt fast die Hälfte aus Tourismustopf des Landes - 

Bescheide am Freitag in Stuttgart übergeben

Bad Liebenzell darf sich über viel Geld aus Stuttgart für die Modernisierung des Kurhauses 

und die Erweiterung des Badebereichs der Paracelsus-Therme freuen.

Bei der Übergabe der Förderbescheide (von links): Erik Schweickert, Dietmar Fischer, die Geschäftsführerin der Freizeit und 
Tourismus Bad Liebenzell GmbH Kerstin Weiss, Guido Wolf, Thomas Blenke

Über fünf Millionen Euro 
für Bad Liebenzell

 Text siehe Seite 3
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BEREITSCHAFTS-
DIENSTE

Notarzt, Rettungsdienst  112
Feuerwehr  112
Polizei  110
DRK (Rettungsleitstelle)  07051 19222
Kreiskrankenhaus Calw  07051 140
Polizeiposten
Bad Liebenzell  07052 1333
oder  07051 161-247

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst
Montag bis Donnerstag
für den Bereich Bad Liebenzell und Teilor-
te, erreichbar über die Rufnummer für 
den organisierten Bereitschaftsdienst. 
Anrufe der Patienten werden über die Te-
lefonnummer 116117 (wie am Wochen-
ende) zu den jeweiligen Dienstzeiten an 
den diensthabenden Arzt weitergeleitet.
In den sprechstundenfreien Zeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils 
18:00 bis 08:00 Uhr Folgetag
Mittwoch ab 13:00 Uhr bis 08:00 Uhr 
Folgetag und
Freitag, 16:00 Uhr und ganzes Wochen-
ende bis Montag, 08:00 Uhr
Feiertage
Vorabend Feiertag, 18:00 Uhr, bis Folge-
tag Feiertag, 08:00 Uhr,
für Bad Liebenzell und die Stadtteile Bein-
berg, Maisenbach-Zainen, Möttlingen, 
Unterlengenhardt, Monakam, Unterhaug-
stett
Telefonische Anmeldung über einheitli-
ches Call-Center-Telefon-Nr. 116117

Kinderärztlicher
Bereitschaftsdienst
Telefonnummer  116117
Montag bis Donnerstag
ab jeweils 19 Uhr bis Folgetag 8 Uhr
Freitag ab 19 Uhr bis Montag 8 Uhr
Notfallpraxis für Kinder und Jugend-
liche am Krankenhaus Freudenstadt
Außerhalb der Öffnungszeiten der Arzt-
praxen und am Wochenende und an Fei-
ertagen:
von 9 - 15 Uhr ohne Voranmeldung
Kinderärztlicher Notdienst Pforzheim, 
Tel. 07231 9692969
Öffnungszeiten: Mittwoch 15 - 20 Uhr,
Freitag 15 - 20 Uhr,
Wochenende und Feiertage 8 - 20 Uhr, 
ab 20 Uhr wenden Sie sich bitte an die 
Kinderklinik Pforzheim, Tel. 07231 9690

Augenärztlicher
Bereitschaftsdienst
Für Bad Liebenzell mit den 
Stadtteilen
Telefonische Anmeldung
Tel. 116117

Zahnärztlicher
Bereitschaftsdienst
13. - 15.03.2021, 08:00 Uhr
Dr. K. Gründel
Liebenzeller Str. 31
75328 Schömberg
Tel. 07084 4420

Tierärztlicher
Bereitschaftsdienst
13./14.03.2021
Tierarztpraxis Althengstett
Yahya Al-Hamdani
Sonnenstraße 17
75382 Althengstett
Tel. 07051 12853
Erreichbar am Notdienst über Handynr. 
0174 3917874

Apotheken-Notdienste
Calw / Bad Liebenzell /
Bad Wildbad
Freitag, 12.03.2021
Enz-Apotheke, Bad Wildbad-Calmbach, 
Altwiesenstr. 2, Tel. 07081 95310
Stadt-Apotheke, Neubulach, 
Calwer Str. 22, Tel. 07053 6000
Samstag, 13.03.2021
Flößer Apotheke, Bad Wildbad-Calm-
bach, Wildbader Str. 31, Tel. 07081 5647
Schlehengäu-Apotheke, Gechingen, 
Hauptstr. 17, Tel. 07056 9647770
Sonntag, 14.03.2021
Burg-Apotheke, Calw-Altburg, Schwarz-
waldstr. 59, Tel. 07051 51104
Montag, 15.03.2021
Alte Apotheke, Calw, Marktstr. 11, 
Tel. 07051 2133
Dienstag, 16.03.2021
Rathaus-Apotheke, Althengstett, 
Simmozheimer Str. 14, Tel. 07051 30184
Mittwoch, 17.03.2021
Stadt-Apotheke, Calw, Lederstr. 35, 
Tel. 07051 30193
Donnerstag, 18.03.2021
Apotheke Schömberg, Lindenstr. 9, 
Tel. 07084 4222

Tel: 07052 93536 536-29
www.diakoniestat ell.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Calw e. V.
Rudolf-Diesel-Straße 15, 75365 Calw
Tel. 07051 7009-0, Fax: 07051 7009-999
Mail: info@drk-kv-calw.de, 
Internet: www.drk-kv-calw.de
Notfallrettung/Feuerwehr Tel. 112
Krankentransport Tel. 19222

Soziale Dienste
Hausnotruf-Service, „Essen auf Rädern“, 
Fahrdienst, Seniorenreisen, Bewegungs-
programm, Betreuungsdienst
Sabine Wiegand und Daniel Vejsada
Tel. 07051 7009-140 (141)
Mail: wiegand@drk-kv-calw.de, 
vejsada@drk-kv-calw.de
Erste-Hilfe-Kurse
Werner Schlotter
Tel. 07051 7009-110
Mail: ausbildung@drk-kv-calw.de

Fachdienst Kindertagespflege
Ansprechpartnerinnen: Silvia Murphy und 
Martina Haag
Termine nach Vereinbarung unter 
Tel. 07051 160-146, Fax 07051 795-146, 
E-Mail: Sivia.Murphy@kreis-calw.de oder 
Martina.Haag@kreis-calw.de

Kinder- und Jugendhospizdienst
der Malteser im Landkreis Calw
Wir begleiten Familien in denen ein Kind 
oder ein Elternteil eine lebensverkürzende 
Erkrankung hat. 
Kontakt: Tel. 0170 5555465
www.malteser-calw.de

OnyX – Beratungsstelle bei sexua-
lisierter Gewalt an Kindern und Ju-
gendlichen des Landkreises Calw
Vertrauliche Beratung bei sexualisierter 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen für 
Betroffene, Angehörige und Vertrauens-
personen
Gemeinsame Erarbeitung von Handlungs-
konzepten
Verleih von Präventionskoffern für ver-
schiedene Altersgruppen an Fachkräfte
Kontakt: Tel. 07452 842-580; Mobil: 0170 
4544080; E-Mail: onyx@kreis-calw.de

Ambulanter Hospizdienst
Schömberg - Bad Liebenzell - 
Unterreichenbach und Teilorte
Leitung: Monika Bregulla, 
Tel. 0152 27790079

Betreuungsbehörde
Landratsamt Calw
Aufklärung und Beratung über Vorsorge-
vollmachten und Betreuungsverfügungen
Unterschriftsbeglaubigungen auf Vorsorge-
vollmachten und Betreuungsverfügungen
Informationen zum Betreuungsrecht
Tel. 07051 160-217

Frauenhaus
Frauen helfen Frauen e. V.
Tel. 07051 78281

Telefonseelsorge
Tel. 0800 1110111
Gebührenfreie Rufnummer

Taxi
Tel. 07084 9799989 und 0174 5412670
Weis-Schröder, Schömberg
Tel. 07051 2266
Martin Walter, Calw-Heumaden
Tel. 07052 2601 und 2215
Siegfried Klitzke, Bad Liebenzell

Bürger-Rufauto
Tel. 07052 9358640
Mo. - Fr., 10:00 - 12:00 Uhr

Bestattungsordner
Tel. 07052 2238
Herr Sebastian Kopp,
Finkenbergweg 13, Bad Liebenzell

Bereitschaftsdienste
Schwarzwaldwasserversorgung
Die Bereitschaftsdienste erfahren Sie unter 
den Telefonnummern:
Tel. 07052 1569, Tel. 07081 939611

Klärwerk Bad Liebenzell
Die Bereitschaftsdienste erfahren Sie unter 
der Sammelnummer:
Tel. 07052 1600

Strom
Störungsstelle, Tel. 0800 3629477

Gas
Betriebsstelle Calw,
Tel. 07051 7903-12

Fundtiere
Tierrettungsstation
Im Eulert 12, 75382 Althengstett-Neu-
hengstett, Tel. 07051 9352108
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Über fünf Millionen Euro für Bad Liebenzell
Bad Liebenzell/Stuttgart. Bad Liebenzell 
erhält aus dem Tourismusinfrastrukturpro-
gramm des Landes Baden-Württemberg 
fünf Millionen Euro. „Das freut mich na-
türlich sehr, dass eine so große Summe 
in den Nordschwarzwald fließt, zumal 
ich mich dafür mit Nachdruck eingesetzt 
habe“, sagte Thomas Blenke, stellvertre-
tender Vorsitzender der CDU-Landtags-
fraktion.
Die Größenordnung wird auch dadurch 
deutlich, dass nahezu die Hälfte der ge-
samten Fördermittel für dieses Jahr in 
Höhe von 10,65 Millionen Euro auf Bad 
Liebenzell entfällt. Die Förderbescheide 
hat Tourismusminister Guido Wolf (CDU) 
am Freitag in Stuttgart überreicht.
„Ich bin natürlich froh“, sagte Bürgermeis-
ter Dietmar Fischer. „Ich sehe das als Her-

ausforderung und Ansporn, den Tourismus 
in der Region Nordschwarzwald in Baden-
Württemberg und deutschlandweit nach 
vorn zu bringen.“
Wie Minister Wolf mitteilt, entfallen 2,5 
Millionen Euro auf die Komplettmoderni-
sierung des Bad Liebenzeller Kurhauses, 
für das Gesamtinvestitionen von 10,7 
Millionen Euro vorgesehen sind. Bereits 
Anfang 2019 erhielt Bad Liebenzell für 
Brandschutzmaßnahmen im Kurhaus ei-
nen Zuschuss von rund 396.000 Euro. Mit 
gut fünf Millionen Euro wird der Badebe-
reich der Paracelsus-Therme erweitert. 
Auch dafür gibt es 2,5 Millionen Euro För-
dermittel aus dem Tourismusinfrastruk-
turprogramm des Landes. Zuvor erhielt 
die Kurstadt beim Besuch von Minister 
Wolf am 7. September 2020 die ersten 

Zuschüsse von 74.000 Euro für den Aus-
bau des 3. Stocks im Saunabereich der 
Paracelsus-Therme und 1,2 Mio. Euro für 
die Infrastrukturmaßnahme der Techniker-
weiterung der Paracelsus-Therme.
Die Förderung des Tourismus in Baden-
Württemberg sei in diesem Jahr beson-
ders wichtig, haben die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie die Branche doch 
mit voller Wucht getroffen. In diesem Zu-
sammenhang gilt der Dank auch dem Ab-
geordneten Erik Schweickert, dem Vorsit-
zenden des Wirtschaftsausschusses, dass 
die Förderungen so schnell genehmigt 
werden konnten. „Wir wollen unseren Teil 
beitragen, um dem Tourismus im Land di-
rekt nach der Krise wieder zur alten Stärke 
zu verhelfen“, sagte Minister Wolf.

Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am kommenden Sonntag, 14. März 2021, 
findet die Wahl zum 17. Landtag von 
Baden-Württemberg statt. Die Wahl ent-
scheidet, wer in den kommenden fünf 
Jahren die Landespolitik bestimmt.
In Bad Liebenzell sind 6.689 Wahlberech-
tigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. 
Bislang haben – wie aufgrund der Pande-
mie zu erwarten war – schon rund 2.000 
Wahlberechtigte Briefwahl beantragt. Mit 
Ihrer Stimme, egal ob Sie per Briefwahl 
abstimmen oder im Wahllokal Ihre Stim-
me abgeben, nehmen Sie an den künfti-

gen Entscheidungen in unserem Bundes-
land Baden-Württemberg teil.
Das aktive Wahlrecht ist ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Demokratie und be-
ruht auf dem Wahlgrundsatz einer allge-
meinen, unmittelbaren, freien, gleichen 
und geheimen Wahl.
Machen Sie deshalb von Ihrem Wahlrecht 
Gebrauch und stimmen Sie ab. Briefwah-
lunterlagen können im Regelfall noch bis 
Freitag, 12. März 2021, um 18 Uhr im Rat-
haus beantragt werden. Die Wahllokale 
haben am 14. März 2021 von 8.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr unter Einhaltung der Hy-

gieneschutzmaßnahmen geöffnet. Unser 
Wahlamt steht Ihnen für Fragen ebenfalls 
zur Verfügung.
Alle weiteren Informationen zu den Hygi-
enemaßnahmen, zur Stimmabgabe und 
zur Briefwahl finden Sie in dieser Ausga-
be des Stadtboten oder auf der städti-
schen Homepage.
Es grüßt Sie freundlich

Dietmar Fischer
Bürgermeister

 

Der Billigmöbelkonsum steigt in den 
Industrieländern ins Uferlose. 

Rumänische Urwälder werden von Ikea 
abgeholzt. Damit werden wichtige CO2 

Speicher zerstört. 

ALTERNATIVE: ALTE MÖBEL AUS 
MASSIVHOLZ 

können gut aufgefrischt werden, sind 
stabil und halten Generationen 

Siehe ZDF Mediathek:  planet e. Fast Furniture oder Blogger Timo Kunze „Möbelwende“ 

Schützt unsere Wälder 
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Willkommen zurück – die Trinkhalle im Kurpark darf wieder Besucher  
willkommen heißen

Schöne Neuigkeiten aus dem Kurpark Bad 
Liebenzell – die Trinkhalle ist ab Freitag, 
12. März 2021, wieder für Besucher geöff-
net. Zahlreiche Schätze und Überraschun-
gen warten bereits darauf, entdeckt zu 
werden und ein neues Zuhause zu finden. 
Lassen Sie sich von den angenehmen Düf-
ten der neuen Bad Liebenzeller Wellness-
Produkte verzaubern und freuen Sie sich 
auf ein unglaubliches Wohlfühlerlebnis.

Auch die Eiersuche kann losgehen. In der 
Trinkhalle finden sich großartige Produkte 
rund um Ostern. Sich in das ein oder an-
dere nicht zu verlieben fällt da schwer. Ob 
als Geschenkidee oder eigene Deko für zu 
Hause, in unserer Trinkhalle im Kurpark Bad 
Liebenzell wird sicherlich jeder fündig.

Natürlich steht das Wohl der Besucher an 
erster Stelle, weshalb umfassende Vor-
kehrungen zur Einhaltung der Hygienevor-
schriften getroffen werden. Bitte haben 

Sie Verständnis dafür, dass aufgrund von 
Wartungsarbeiten vorerst kein Quellwas-
ser genossen werden kann. Auch die Sitz-
möglichkeiten im Innenbereich stehen vor-
erst nicht zur Verfügung. Jedoch können 
bei einem entspannten Spaziergang durch 
den wundervollen Kurpark oder einer klei-
nen Atempause auf einer Parkbank die 
verschiedenen aromatisch frischen Kaffee-
spezialitäten to go genossen werden.
Bitte beachten Sie, dass ab einem Inzi-
denzwert von 50 nur Click & Meet möglich 
ist. Weitere Informationen zur Vorgehens-
weise finden Sie auf unserer Website un-
ter www.tourismus-bad-liebenzell.de.
Schauen Sie in der Trinkhalle vorbei und 
finden Sie Ihr ganz persönliches Lieblings-
stück.
Das Team der Trinkhalle freut sich bereits 
darauf, Sie von Montag bis Sonntag zwi-
schen 10:00 und 13:00 Uhr sowie 13:30 
und 16:00 Uhr willkommen zu heißen.

Vakuumiert, für die frische Zube-
reitung zu Hause - an der Som-
merbar Oleander.
Das Kurhaus Bad Liebenzell bie-
tet jeden Freitag die beliebten 
hausgemachen Kurhaus-Maul-
taschen für zu Hause an.
Das Angebot findet bis zum 
Lockdown-Ende statt. Von 10 
bis 16 Uhr kann man sich an 
der Sommerbar Oleander sei-
ne hausgemachten Kurhaus-
Maultaschen abholen. Eine 
Vorbestellung ist nicht nötig. 
Das Angebot gilt, solange der 
Vorrat reicht. Angeboten wer-
den immer Packungen mit 4 
Maultaschen.

Als Ergänzung werden auch alkoholfreie Getränke to go angebo-
ten.
Am Freitag, 12. März 2021, gibt es folgende Sorten:
•	 Klassische Kurhaus-Maultaschen
•	 Vegetarische Kurhaus-Maultaschen
•	 Lachs-Maultaschen
•	 Forellen-Maultaschen
Das Team des Parkrestaurants freut sich auf Ihren Besuch.

Hausgemachte Kurhaus-Maultaschen 
für zu Hause

Wild und Schnitzel to go  

am 20. und 21. März 2021 
 

Samstags von 16:30 Uhr bis 20 Uhr 
Sonntag von 11 Uhr bis 14:30 Uhr 

 

 

 

Wildragout mit Knödel oder Spätzle   13,50 € 
und Rotkraut 
 
Schnitzel mit Pommes oder Spätzle   10,00 € 
Wer gerne Soße möchte, bringt bitte einen kleinen verschließbaren Behälter mit.  
 
Alle Gerichte auch zum Liefern nach Möttlingen (3,00 € Aufpreis pro Lieferung), 
Unterhaugstett, Monakam, Bad Liebenzell, Ottenbronn, Neuhengstett, Althengstett, 
Simmozheim, Weil der Stadt, Merklingen, Münklingen (alle 5,00 € Aufpreis pro 
Lieferung). 
 
Nur mit Vorbestellung unter 0162/3916152  
(Anruf, SMS oder WhatsApp). 
 
Ausgabe aus der Grillhütte am Sportplatz.  

 
Für die Schnitzel verwenden wir Fleisch vom Hof Georgenau. 
Unser Wildfleisch stammt von heimischem Wild aus der 
Gemeinde Bad Liebenzell.  

Wochenmarkt Bad Liebenzell
Einkaufen unter freiem Himmel ist gesund 
und bietet eine willkommene Abwechslung. 
Ein wöchentlicher Besuch des Marktes am 
Kurhausdamm gehört für Liebhaber, die 
saisonale Produkte bevorzugen, zum Pflicht-
programm. Gelegenheit dazu bietet sich 
samstags zwischen 08:00 und 13:00 Uhr.
Der Bad Liebenzeller Wochenmarkt hält 
viel frische Ware für Sie bereit. Beim 

Marktstand „Campo Eden“ werden Ihnen 
frisches Obst und Gemüse direkt vom Er-
zeuger, frische Hühnereier, Milchproduk-
te, Eingemachtes, Olivenöl und Essig und 
Schinken-Auswahl angeboten.
Anschließend haben Sie noch die Mög-
lichkeit, beim Hähnchengrill Wagner fri-
sche leckere Grillspezialitäten wie Haxen 
und Hähnchen zu genießen.

Besuchen Sie den Bad Liebenzeller Wo-
chenmarkt und lassen Sie sich von der 
Vielfalt an Produkten inspirieren. Die Wo-
chenmarktbeschicker freuen sich auf Ih-
ren Besuch.
An Feiertagen findet der Wochenmarkt 
nicht statt.
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Ideenwettbewerb „Stärkung des Ehrenamts im Ländlichen Raum“
Das gesellschaftliche Leben in Baden-
Württemberg wäre gerade in Ländlichen 
Räumen ohne das freiwillige Engagement 
seiner Bewohnerinnen und Bewohner 
nicht denkbar. Doch der demografische 
Wandel hinterlässt Spuren: Vielen Verei-
nen, Verbänden und Organisationen fällt 
es zunehmend schwer, Nachwuchs für 
das Ehrenamt zu gewinnen. Viele junge 
Erwachsene sind bereit, ein Ehrenamt zu 
übernehmen, wären sie nicht unsicher 
darüber, ob sie ausreichend auf die Wahr-
nehmung des Ehrenamts vorbereitet sind.
In den Vereinen, Organisationen und Initi-
ativen im Ländlichen Raum ist meist viel-
faches Wissen zum Ehrenamt vorhanden. 
Wenn verschiedene Gruppen eines Ortes 
oder einer Raumschaft ihren Wissens-
schatz zusammentragen und gemeinsam 
auch mit den Ideen der jungen Menschen 
erschließen, stärkt dies nicht nur den 
Nachwuchs für seine Aufgaben. Diese 
Vernetzung bietet auch das Ministerium 
für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz Baden-Württemberg https://mlr.
baden-wuerttemberg.de/de/unser-ser-
vice/wettbewerbe-und-auszeichnungen/
staerkung-ehrenamt/?type=98 2/5
Nährboden für innovative Ideen, wie Wis-
sen vom und für das Ehrenamt weiterge-
geben oder neu geschaffen werden kann.
Damit es nicht bei Ideen bleibt, soll der 
Ideenwettbewerb „Stärkung des Ehren-
amts“ Bündnisse aus Vereinen, Initiativen 
und Organisationen dabei unterstützen, 
gemeinsam mit jungen Erwachsenen neu-
artige, individuelle und auf den Bedarf vor 
Ort angepasste Qualifizierungsmaßnah-
men für das Ehrenamt zu entwickeln und 
umzusetzen.
Gesucht werden Projekte, die junge Men-
schen für die Übernahme einer wichtigen 
zivilgesellschaftlichen Position oder eines 
Ehrenamts vorbereiten. Gewünscht sind 
kreative, kooperative Ideen für innovative 
Qualifizierungsmaßnahmen, die im Länd-
lichen Raum verschiedene Akteure des 
Ehrenamts zusammenbringen und den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort 
nachhaltig stärken.
Der Ideenwettbewerb, Qualifizierung 
für das Ehrenamt ist Teil des Impulspro-
gramms „Zusammenhalt ...“ der Landesre-
gierung von Baden-Württemberg. Dieses 
ressortübergreifende Programm möchte 
im Rahmen von acht Themenfeldern muti-
ge und unkonventionelle Ansätze fördern, 
die den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
nachhaltig stärken und fördern.
Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich lokale Bündnisse 
aus mindestens zwei verschiedenen Grup-
pen und/oder Vereinen, die gemeinsam 
eine auf den Bedarf vor Ort angepasste 
Qualifizierungsmaßnahme entwickeln wol-
len. Den Antrag auf Förderung stellt ein 
beteiligter Verein bzw. eine beteiligte Or-
ganisation stellvertretend für das Bündnis. 
Die Qualifizierungsmaßnahme soll vor al-
lem junge Erwachsene im Alter zwischen 
20 und 35 Jahren auf die bevorstehende 

Übernahme wichtiger zivilgesellschaftli-
cher Aufgaben bzw. eine Führungsfunkti-
on im Ehrenamt vorbereiten.
Wo werden Projekte gefördert?
Diese Maßnahme ist im ländlichen Raum 
durchzuführen (Orte bzw. Ortsteile im 
ländlichen Raum im engeren Sinne bzw. 
Verdichtungsräume im ländlichen Raum 
gemäß Landesentwicklungsplan 2002 so-
wie vergleichbare ländlich geprägte Orte). 
Eine Karte, welche Orte im ländlichen 
Raum liegen, finden Sie hier.
Für eine Aussage, ob ein Ort bzw. ein 
Teilort, der nicht im ländlichen Raum liegt, 
„vergleichbar ländlich geprägt“ ist, richten 
Sie bitte eine Anfrage an ehrenamt@mlr.
bwl.de.
Mindestens ein Projektpartner muss im 
Projektort angesiedelt sein. Je weiter die 
weiteren Projektpartner vom Projektort 
entfernt sind, desto deutlicher muss aus 
der Projektbeschreibung hervorgehen, 
dass dies kein Hindernis zum Gelingen 
des Projekts darstellen wird. Ziel ist es, 
die ehrenamtlichen Strukturen im Projek-
tort zu stärken.
Was wird gefördert?
Gefördert wird die Entwicklung, einmali-
ge Umsetzung und Nachbereitung einer 
Qualifizierungsmaßnahme. Form (z. B. ein 
klassisches Seminar, eine modular auf-
gebaute Seminarreihe, eine Maßnahme 
im virtuellen Raum (sog. „Webinar“), ein 
Projekt ...) und Inhalte der Qualifizierungs-
maßnahme sind frei wählbar, sie müssen 
zum Bedarf, den verfügbaren Mitteln und 
der verfügbaren Zeit passen. Die jungen 
Erwachsenen, die qualifiziert werden sol-
len, sind bei der Entwicklung der Maß-
nahme zu beteiligen. Mit den geförderten 
Projekten kann nach Zugang des Bewilli-
gungsbescheids begonnen werden.
Es werden Sachkosten gefördert, die für 
das Gelingen des Projekts erforderlich 
sind und mit einer Rechnung belegt wer-
den können. Zu den Sachkosten zählen 
z. B. Honorare für externe Referenten, 
Mieten für geeignete Räume, Kosten für 
Arbeitsmaterial, für Öffentlichkeitsarbeit, 
auch Entwicklungskosten für im virtuellen 
Raum durchgeführte Qualifizierungsmaß-
nahmen.
Nicht gefördert werden
•	 Projekte, deren Umsetzung vor Zu-

gang des Bewilligungsbescheids be-
gonnen wurde

•	 Projekte, denen bereits andere Lan-
des- oder Bundesmittel zugesagt wur-
den

•	 Projekte, die keine eigene, innovative 
Ansätze aufweisen

•	 Projekte, die Wissen ohne konkrete 
Anwendungsperspektive („Wissen auf 
Vorrat“) vermitteln, Projekte, die inner-
halb von Verbänden zur Stärkung der 
eigenen ehrenamtlichen Strukturen 
durchgeführt werden (hierfür gibt es 
andere Förderstrukturen der instituti-
onellen Förderung)

•	 auf Dauer angelegte Strukturen (z. B. 
Personalstellen oder -aufstockungen 
bei Verbänden)

•	 gesetzliche Mehrwertsteuer, angebo-
tene Preisnachlässe (Skonti und Ra-
batte)

Wie hoch ist die Förderung?
Gefördert werden Projekte und Qualifizie-
rungsmaßnahmen, deren zuwendungsfä-
hige Ausgaben mindestens 5.000 € be-
tragen. Der Zuschuss beträgt höchstens 
15.000 €. Bis zu 85 % der zuwendungs-
fähigen Ausgaben können übernommen 
werden.
Dem Antrag ist ein Kosten- und Finanzie-
rungsplan beizulegen (siehe Anlage „Kos-
ten- und Finanzierungsplan“), aus dem die 
Gesamtfinanzierung ersichtlich ist. Die 
Höhe des tatsächlichen Förderbetrags ist 
abhängig von der jeweiligen Projektstruk-
tur und den damit verbundenen Projekt-
kosten.
Die Fördermittel können gegen Nachweis 
der entstandenen Kosten nach Abschluss 
des Projekts abgerufen werden. Ein Zwi-
schenabruf vor Projektende ist möglich.
Eine Förderung steht unter dem Vorbehalt 
verfügbarer Haushaltsmittel.
Wie kann man sich bewerben?
Projektanträge sind unter Verwendung 
der dafür vorgesehenen Formulare einzu-
reichen. Diese stehen auf der Internetsei-
te des MLR zur Verfügung unter dem Link: 
mlr-bw.de/staerkung-ehrenamt bzw. dem 
Pfad www.mlr-bw.de „Unser Service“ 
„Wettbewerbe und Auszeichnungen“ 
„Stärkung Ehrenamt“.
Projektanträge sind einzureichen bis zum 
1. April 2021 per E-Mail an ehrenamt@
mlr.bwl.de oder an das Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg, Referat 28/Qua-
lifizierung Ehrenamt, Postfach 103444, 
70029 Stuttgart. Eine Unterschrift der/
des Vertretungsberechtigten des Antrag-
stellers bzw. der Ansprechperson für das 
Projekt ist notwendig.
Fragen zur Förderung können gestellt 
werden an ehrenamt@mlr.bwl.de. Die 
Antworten auf die eingereichten Fragen 
werden in einem FAQ-Dokument einge-
stellt unter dem Link mlr-bw.de/staer-
kung-ehrenamt.
Auswahlverfahren und Förderung
Die Auswahl unter den eingegangenen 
Anträgen erfolgt unter Einbeziehung einer 
Jury durch das MLR. Ein Rechtsanspruch 
auf Berücksichtigung und Auswahl besteht 
nicht, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die ausgewählten Projekte werden nach 
dem Juryentscheid durch das MLR be-
nachrichtigt und durch das weitere För-
derverfahren begleitet.
Weiterführende Informationen
•	 Antragsunterlagen und weitere Infor-

mationen
•	 Antragsformular
•	 Kosten- und Finanzierungsplan mit 

Beispiel (zip)
•	 Datenschutzerklärung
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•	 Kriterienkatalog zur Priorisierung von 
Projektanträgen „Qualifizierung fürs 
Ehrenamt“

•	 Widerruf datenschutzrechtlicher Ein-
willigung

Pressemitteilung vom 11. Januar 2021: Die 
Gewinner des Ideenwettbewerbes‚ Stär-
kung des Ehrenamts im Ländlichen Raum‘ 
stehen fest
Häufige Fragen:
FAQ Teil A: Allgemein

FAQ Teil B: Antragstellung
FAQ Teil C: Antragsunterlagen
Infoveranstaltung vom 29.01.2021: Prä-
sentation
Pressemitteilung vom 3. Juli 2020 zur In-
formationsveranstaltung: Ministerium 
bringt Programm zur Qualifizierung junger 
Menschen fürs Ehrenamt auf den Weg
Informationsveranstaltung vom 3. Juli 
2020: Präsentationen der Vorträge
Janine Bliestle (Fachberatung Gemeinde-

netzwerk BE): Unterstützung für Projekte 
zur Stärkung des Ehrenamts
Hans-Ulrich Händel (MLR): Bereit fürs Eh-
renamt? - Bereit für Nachwuchs
Nina Hartmann (Kreisjugendring Ostalb e. 
V.): Was erwarten junge Menschen vom 
Ehrenamt?
Jan Rebehn (MLR): Qualifizierung junger 
Menschen im Ländlichen Raum für wich-
tige zivilgesellschaftliche Aufgaben und 
Führungsfunktionen im Ehrenamt

Oleander to go –  
die Sommerbar

Stark wie ein Löwe stärkt endlich  
wieder Kinder live vor Ort

Was gibt es Schöneres, als einen ent-
spannten Spaziergang bei gutem Wetter 
durch den schönen Kurpark? Genau, kuli-
narische Köstlichkeiten aus dem Kurhaus.
Jeden Freitag bis Sonntag, bis zum Ende 
des Lockdowns, warten in der Sommerbar 
Oleander von 11:00 bis 17:00 Uhr zahl-
reiche süße und herzhafte Gaumenfreu-
den sowie ein umfangreiches Getränkean-
gebot to go auf hungrige Genießer.
Jedoch nur solange der Vorrat reicht.

Bitte beachten Sie:
Der Verzehr vor Ort und auf der Terrasse 
ist nicht gestattet.
Auf dem Kurhaus-Gelände bitte eine Mas-
ke tragen und den Mindestabstand von 
1,50 m zu anderen Personen einhalten. 
Der Verzehr im Park ist gestattet, bei ei-
nem Mindestabstand zur Sommerbar Ole-
ander von mehr als 50 m.
Genießen Sie unsere Produkte bei einem 
entspannten Spaziergang im schönen 
Kurpark oder in Ruhe auf einer Parkbank.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

 
 Foto: Pixabay

 
 Foto: Locher Fotodesign & Manufaktur

Es gibt erste Lockerungen in der aktuellen 
Pandemie-Situation und Stadt, Land und 
Gesundheitsamt sind sich einig, dass Per-
sönlichkeitsstärkung und Mobbingpräven-
tion nun auch wieder live vor Ort im Kurs-
raum in Bad Liebenzell - Unterhaugstett 
stattfinden darf.
Gerade nach der mittlerweile 1-jährigen 
Ausnahmesituation ist es wichtig, Kinder 
in ihrer inneren Stärke und in Selbstver-
trauen und Resilienz zu fördern, damit 
sie souverän den Übergang aus der Lock-
Down-Phase in die nach und nach wieder 
stattfindende „Normalität“ meistern.  
Fast jedes dritte Kind zeigt einer Analyse 
zufolge ein knappes Jahr nach Beginn der 
Corona-Pandemie in Deutschland psychi-
sche Auffälligkeiten. Das ist das Ergebnis 
der zweiten Befragung der sogenannten 
COPSY-Studie des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (UKE). Auch das all-
gegenwärtige Thema Mobbing hat zuge-
nommen und taucht vermehrt im Bereich 
des Cybermobbings auf.
Lissy Joos, Kinder- und Jugendcoach und 
Heilpraktikerin für Psychotherapie, möch-
te mit den Stark wie ein Löwe – Kursen 
Kinder bereits präventiv stärken – sodass 
sich eine psychische Störung gar nicht 
erst entwickelt. „Mobbing, Frust, Ärger, 
das sind individuell gefühlte Prozesse. 
Wenn Kinder sich selbst und ihre innere 
Gefühlswelt kennenlernen, können sie 
auch lernen diese bewusst zu nutzen und 
beispielsweise eine Beleidigung nicht per-
sönlich zu nehmen und nah an sich her-
an zu lassen. Wir bauen ein imaginäres 
Schutzschild auf, damit Kinder sich für 
schwierige Situationen des Lebens ge-
wappnet fühlen“, erklärt Lissy Joos.

 Fotos: Lissy Joos

Dabei erarbeitet die 30-Jährige aus Bad 
Liebenzell sehr spielerisch und interak-
tiv Themen wie Selbst-Bewusstsein, der 
„Anruf bei sich selbst“ wie sie es nennt, 
Selbstvertrauen, Grenzen setzen und Re-
silienz im Umgang mit Konflikten und he-
rausfordernden Situationen. Außerdem 
bekommen die Kinder einen Zugang zu 
ihren eigenen Gefühlen und lernen Sinn 
und Nutzen dieser kennen. Bei den älte-
ren Kindern kommen auch Themen wie 
Empathie, Motivation und Lebensziele zur 
Sprache.  
Geeignet ist der aktuell stattfindende Kurs 
für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. I n 
vier Stunden bekommen sie Methoden 
und Strategien an die Hand, die sie sofort 
im Familienleben und Schulalltag umset-
zen können. Die Eltern werden mit weiter-
führenden Informationen in die Kursinhal-
te mit eingebunden und können zu Hause 
mit ihren Kindern das Gelernte weiterü-
ben, sodass in der Zukunft mehr Harmo-
nie – gerade nach der herausfordernden 
Homeschooling- Zeit – wieder im Alltag 
einkehrt. 
Stark wie ein Löwe 
Kurse finden auch 
wieder in Kinder-
gärten, Schulen 
und in Zusammen-
arbeit mit Vereinen 
statt. Auch Einzel-
coaching, um individuelle Themen auszu-
arbeiten und aufzulösen, ist möglich.  
Der nächste Vor-Ort-Kurs in Bad Lieben-
zell-Unterhaugstett ist am:
27.03. + 28.03.2021, jeweils 2 Stunden
5- bis 7-Jährige: 10 – 12 Uhr
8- bis 11-Jährige: 14 – 16 Uhr
Kosten für 4 Stunden: 49 €

Anmeldung unter: 
www.lissyjoos.de/anmelden
Weitere Informationen:
www.lissyjoos.de  
https://www.facebook.com/Coaching-
fuerKinder  
Mobil: 0176 31411580 
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Hinweise zur Landtagswahl am 14. März 2021
Allgemeine Hinweise zur Stimmabgabe
•	 Die Wahllokale sind von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
•	 Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahllokal wählen, in 

dessen Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist. Das Wahllo-
kal entnehmen Sie bitte Ihrer Wahlbenachrichtigung. Dies gilt 
nicht, wenn er/sie einen Wahlschein hat.

•	 Bitte bringen Sie zum Wählen Ihre Wahlbenachrichtigung und 
Ihren Personalausweis oder Reisepass mit.

•	 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Ein verkleinertes 
Muster des amtlichen Stimmzettels ist im Folgenden abge-
druckt. Die Stimmzettel haben in unserem Wahlkreis als Tast-
hilfe für sehbehinderte und blinde Menschen oben rechts 
einen Eckabschnitt. Der Stimmzettel ist mit der abgeschnit-
tenen Ecke nicht beschädigt, sondern in dieser Form amtlich 
hergestellt.

•	 Jeder Wähler hat eine Stimme.
•	 Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Stimmabga-

be ungültig ist, wenn der Stimmzettel keine Kennzeichnung 
aufweist, den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen 
lässt, ganz durchgestrichen, durchgerissen oder durchge-
schnitten ist, eine Änderung, einen Vorbehalt oder einen be-
leidigenden oder auf die Person des Wählers hindeutenden 
Zusatz enthält.

•	 Der Stimmzettel muss vom Wähler in der Wahlkabine des 
Wahlraums gekennzeichnet und so gefaltet werden, dass die 
Stimmabgabe nicht sichtbar ist.

•	 Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

-  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahl-
kreises

oder
- durch Briefwahl 
teilnehmen.
•	 Der Wahlberechtigte kann seine Stimme nur persönlich ab-

geben. Wer nicht lesen kann oder durch körperliche Gebre-
chen gehindert ist, seine Stimme abzugeben, kann sich der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur 

Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie von der 
Stimmabgabe eines anderen erlangt hat.

Für Fragen zur Wahl können Sie das Wahlamt der Stadtverwal-
tung unter der Tel. 07052 408-0 oder 07052 408-207 erreichen. 
Wir sind am Freitag, 12.03.2021, bis 18:00 Uhr, am Samstag, 
13.03.2021, von 10:00 bis 12:00 Uhr sowie am Wahlsonntag, 
14.03.2021, von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr zu erreichen.

Amtliche Bekanntmachungen - Wahlbekanntmachungen

AMTLICHES

DER BÜRGERMEISTER 
GRATULIERT

12.03.2021
Frau Vera Reitenbach
zum 85. Geb.
Bad Liebenzell

13.03.2021
Frau Hildegard Müller
zum 80. Geb.
Möttlingen

18.03.2021 
Frau Edda Muhm
zum 80. Geb.
Bad Liebenzell

ÖFFENTLICHE BEKANNT- 
MACHUNGEN DER STADT

Angebot von Schnelltests in Bad 
Liebenzell
Die Stadt Bad Liebenzell bietet mit freund-
licher Unterstützung des DRK-Ortsvereins 
Schömberg/Bad Liebenzell e. V. für Bür-
gerinnen und Bürger an, sich am Sams-
tag, 13.03.2021, in der Zeit von 11:00 
bis 14:00 Uhr im Parksaal des Bürgerzen-
trum, Kurhausdamm 2 - 4 mittels einem 
PoC-Antigen-Schnelltestes auf SARS-
CoV-2 testen zu lassen.
Der Test selbst dauert circa 5 min. Bis das 
Ergebnis vorliegt vergehen weitere 15 - 30 
min.
Um alle Personen testen zu können und 
lange Wartezeiten zu verhindern ist es ver-
pflichtend sich vorher bei Fabio Hubert un-

ter Tel. 07052 408-206 oder unter E-Mail: 
hubert@bad-liebenzell.de anzumelden.
Das Testangebot richtet sich an alle, vor-
rangig an folgende Personengruppen:
•	 In Kontakt mit vulnerablen Personen-

gruppen stehende Personen (z. B. pfle-
gende Angehörige)

•	 Personen, die ein hohes Expositions-
risiko im beruflichen oder privaten 
Umfeld hatten oder haben (z. B. Be-
schäftigte bei Polizei, Erstaufnahme-
einrichtungen, Justiz inklusive Justiz-
vollzug, Verwaltung)

•	 Wahlhelferinnen und Wahlhelfern
•	 Beschäftigte der Kommunen und des 

Landes (z. B. Feuerwehrangehörige)
Die Testung ist für Sie kostenlos. Nutzen 
Sie die Möglichkeit.
Bereits seit Wochen bietet die Stadt für Er-
zieherinnen und Erzieher und Beschäftigte 
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der Schulbetreuung die Möglichkeit des 
Testens durch den Arzt Dr. Tobias Eppel 
an.
Für die Schulen bzw. Schüler erfolgt eben-
falls ein freiwilliges Angebot in Zusam-
menarbeit mit dem DRK-Ortsverein.

Informationen für Briefwähler – 
Landtagswahl am 14. März 2021
Die Unterlagen zur Briefwahl für die Land-
tagswahl müssen bei der Stadtverwaltung 
schriftlich oder persönlich (nicht telefo-
nisch) bis spätestens Freitag, 12. März 
2021, 18:00 Uhr, beantragt werden. Das 
Wahlamt der Stadtverwaltung (Service-
center) hat an diesem Tag durchgehend 
von 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.
Wählerinnen und Wähler, die kurzfristig er-
kranken oder für die Quarantäne oder Ab-
sonderung angeordnet ist, können Brief-
wahlunterlagen noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, beantragen. Am Wahlsonntag 
hat das Wahlamt (Zimmer 207 im Bürger-
zentrum) ab 8:00 Uhr für Sie geöffnet.
Verlorene Wahlscheine werden grundsätz-
lich nicht ersetzt. Versichert ein Wahlbe-
rechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein mit Briefwahlunterlagen 
nicht zugegangen ist, kann ihm bis Sams-
tag, 13. März 2021, 12:00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. Bitte beachten 
Sie, dass das Wahlamt der Stadtverwal-
tung am Samstag, 13. März 2021, von 
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet hat.
Wähler, die einen Wahlschein für die 
Landtagswahl haben, können an der Wahl 
durch Stimmabgabe im Wahlkreis 43 Calw 
oder durch Briefwahl teilnehmen. Wer ei-
nen Wahlschein beantragt erhält automa-
tisch auch die Briefwahlunterlagen für die 
Landtagswahl.
Wer den Wahlscheinantrag für einen ande-
ren stellt oder die Unterlagen in Empfang 
nimmt, muss durch schriftliche Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtig-
te Person auszuweisen.
Der Wähler muss seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem Wahl-
schein (mit unterschriebener Versiche-
rung an Eides statt) so rechtzeitig an die 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebene 
Stelle übersenden, dass er dort spätes-
tens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. 
Beachten Sie bitte, dass Sie bei posta-
lischer Versendung Ihrer Wahlbriefe die 
Postlaufzeit einberechnen müssen.
Wahlbriefe können auch direkt bei der 
angegebenen Stelle (Bürgerzentrum, Kur-
hausdamm 2 - 4) abgegeben werden. Der 
Wähler, der seine Briefwahlunterlagen bei 
der Stadtverwaltung selbst in Empfang 
nimmt, kann an Ort und Stelle die Brief-
wahl ausüben.
Öffnungszeiten des Wahlamtes
(Bürgerzentrum, Kurhausdamm 2 - 4, 
Servicecenter und Zimmer 207)
Montag bis Mittwoch 
und Freitag

08:30 Uhr 
bis 13:00 Uhr

Donnerstag 08:30 Uhr 
bis 18:00 Uhr

außerdem zusätzlich zu den o. g. Öff-
nungszeiten:

Mit Beschluss vom 02.03.2021 hat der 
Gemeinderat die Bebauungsplanände-
rungsentwürfe (Planzeichnung, Textteil, 
örtliche Bauvorschriften und Begründung) 
gebilligt und die Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der betroffenen Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
beschlossen.
Gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) wird der Aufstellungsbeschluss 
des Gemeinderates und die Billigung des 
Planentwurfes, einschließlich des Gel-
tungsbereichs des Änderungsverfahrens 
im Stadtboten öffentlich bekannt gegeben.

Geltungsbereich der Änderung
Flst. Nr. 345/8, 345/14, 345/25 der Ge-
markung Monakam
Maßgebend ist der Vorentwurf zur 
Änderung des Bebauungsplans vom 
16.02.2021, des Geo-Ingenieurbüros Thal 
(siehe Anlage).

Ziele und Zwecke der Planung 
Aufgrund der positiven Bevölkerungsent-
wicklung soll der im Ortsteil Monakam 
befindliche Kindergarten bedarfsgerecht 
umgebaut und erweitert werden. Die Ent-
wicklung der letzten Baugebiete (Hähren 
IV, Hähren III Änderung) in den letzten 
Jahren sowie des neu abgeschlossenen 
Neubaugebietes „Im Bienengarten“ haben 
eine erhöhte Nachfrage an Kindergarten-
gruppen. Der Umbau bzw. die Erweiterung 
soll auch die künftige Nachfrage decken. 
Aktuell gibt es zwei Kindergartengruppen 
sowie eine Krippengruppe, durch die Er-
weiterung soll deshalb je eine weitere 
Kindergartengruppe sowie eine Krippen-
gruppe entstehen. Der Schul-Kultur und 
Sozialausschuss sowie der Gemeinderat 
haben in ihren Sitzungen am 15.12.2020 
beschlossen, den Kindergarten entspre-
chend umzubauen und zu erweitern. Dies 
bedingt die Anpassung und Änderung des 
Bebauungsplanes an die Projektplanung.
Die betroffenen Grundstücke Flst. Nrn. 
345/8, 345/14 und 345/25 der Gemar-
kung Monakam befinden sich im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans „Hau-
säcker“. Dieser weist für die Grundstücke 
unter anderem nur sehr kleine Baufelder, 
überbaubare Flächen, Geschossflächen-
zahl u. Ä. aus, daher müssen für die bau-
rechtliche Zulässigkeit sowie zur Siche-
rung der städtebaulichen Entwicklung und 
Ordnung die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden. In diesem 
Rahmen werden auch die Baufelder für die 
bereits genehmigten Bauvorhaben berich-
tigt und für den Neubau entsprechend an-
gepasst. Zur Änderung des bestehenden 
Bebauungsplans für den im Abgrenzungs-
plan dargestellten Bereich, ist ein Verfah-
ren gem. § 13 a BauGB durchzuführen. Die 
Voraussetzungen für ein Verfahren gem. § 
13 a BauGB liegen vor. Die geplante Be-
bauungsplanänderung steht darüber hin-
aus aus vorgenannten Gründen im öffent-
lichen Interesse. 

Umweltprüfung
Der Bebauungsplan wird ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit 

Freitag, 12. März 2021 08:30 Uhr 
bis 18:00 Uhr

Samstag, 13. März 2021 10:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr

Sonntag, 14. März 2021 08:00 Uhr 
bis 15:00 Uhr

Hygienemaßnahmen im Wahllokal an 
der Landtagswahl 2021
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen auf-
grund der COVID-19-Pandemie sind so-
wohl von den Wählern als auch von den 
Wahlhelfern und allen anderen an der 
Wahl beteiligten Personen einzuhalten.
•	 Grundsätzlich muss der Mindestab-

stand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen eingehalten werden.

•	 Im Wahlgebäude muss eine medizini-
sche Maske (vorzugsweise zertifiziert 
nach DIN EN 14683:2019-10) oder 
ein Atemschutz, welcher die Anfor-
derungen der Standards FFP2 (DIN 
EN 149:2001), KN95, N95 oder eines 
vergleichbaren Standards erfüllt, ge-
tragen werden.

•	 Ausgenommen hiervon sind Kinder bis 
zum vollendeten 6. Lebensjahr sowie 
Personen, die durch eine ärztliche Be-
scheinigung nachweisen, dass ihnen 
das Tragen einer Maske aus gesund-
heitlichen Gründen nicht möglich ist.

•	 Vor dem Betreten des Wahlraums 
muss jede Person sich die Hände 
desinfizieren.

•	 Bitte bringen Sie nach Möglichkeit 
einen eigenen Stift mit, um das In-
fektionsrisiko zu minimieren. Selbst-
verständlich gibt es aber auch im 
Wahllokal Stifte, welche nach jeder 
Benutzung desinfiziert werden.

•	 Bitte beachten Sie die Husten- und 
Nies-Etikette und halten Sie die 
Maßnahmen zur Handhygiene ein. 
Desinfizieren Sie sich auch nach dem 
Wahlvorgang die Hände oder waschen 
Sie sich die Hände gründlich mit Was-
ser und Seife.

•	 Sie dürfen das Wahllokal nicht be-
treten, wenn Sie in Kontakt zu einer 
mit dem Coronavirus infizierten Person 
stehen oder standen, wenn seit dem 
letzten Kontakt noch nicht 10 Tage ver-
gangen sind oder typische Symptome 
einer Infektion mit dem Coronavirus, 
namentlich Fieber, trockener Husten, 
Störung des Geschmacks- oder Ge-
ruchssinns, aufweisen.

Vielen Dank, dass Sie durch Ihr persönli-
ches Verhalten mithelfen, das Infektions-
risiko zu minimieren.

Bebauungsplanverfahren „Hausäcker 
– 2. Änderung“ (Kindergarten Mona-
kam), Stadtteil Monakam im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13 a BauGB

Bekanntmachung des Aufstellungs-
beschlusses und Einleitung des 
Beteiligungsverfarhens
Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell 
hat am 26.01.2021 in öffentlicher Sitzung 
beschlossen, den vorgenannten Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13 a BauGB zu ändern.
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sowie den berührten Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange wird 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Entwürfe des Bebauungsplanes 
(zeichnerischer Teil, Textteil mit Begrün-
dung) werden öffentlich ausgelegt. Par-
allel werden die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange beteiligt.

Offenlagefrist und Öffnungszeiten:
Vom 19.03.2021 bis einschließlich 
19.04.2021 von Montag bis Freitag, vor-
mittags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 
donnerstags von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Nach Ostern auch wieder montags von 
13:30 Uhr bis 16:00 Uhr, Dienstag und 
Mittwoch nachmittags bleibt weiterhin für 
den Publikumsverkehr geschlossen. Ter-
mine sind darüber hinaus nach Vereinba-
rung unter Tel.: 07052 408-314, 315 oder 
07052 408-318 möglich.
Die interessierte Öffentlichkeit, hierzu 
zählen auch Kinder und Jugendliche, wird 
hiermit aufgefordert von der Möglichkeit 
der Einsichtnahme Gebrauch zu machen. 
Damit wird allgemein und jedermann Ge-
legenheit zur Einsicht in die Unterlagen 
sowie zur Äußerung und Erörterung der 
beabsichtigen Planung gegeben.
Während der Auslagefrist können bei der 
Stadtverwaltung Bad Liebenzell, Stadt-
bauamt, Kurhausdamm 2 – 4, im 2. Ober-
geschoss, beim Zimmer Nr. 314/315/318, 
75378 Bad Liebenzell, Stellungnahmen 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
abgegeben werden. Da das Ergebnis der 
Behandlung der Stellungnahme mitgeteilt 
wird, ist die Angabe der Anschrift des Ver-
fassers zweckmäßig. Eine Beteiligung der 
Öffentlichkeit ist ausdrücklich erwünscht.
Nicht während der Auslegungsfrist/An-
hörungsfrist abgegebene Stellungnahmen 
können beim Abwägung zum Satzungsbe-
schluss unberücksichtigt bleiben. Ein Nor-
menkontrollantrag nach § 47 VwGO ist 
unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht werden, 
aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen.
Diese Veröffentlichung sowie die genann-
ten Unterlagen stehen ebenfalls auf der 
Homepage der Stadt Bad Liebenzell unter 
https://stadt.bad-liebenzell.de/oeffent-
lichkeitsbeteiligung-bekanntmachungen/ 
zur Einsicht bereit.
Bad Liebenzell, 05.03.2021
gez.
Dietmar Fischer 
Bürgermeister

BERICHT AUS DER 
GEMEINDERATSSITZUNG

Bürgermeisterwahl 2021
Gemeinderat legt als Wahltag den Sonn-
tag, 17. Oktober 2021, fest. Eventuelle 
Neuwahl findet am Sonntag, 7. November 
2021, statt.
In der Sitzung vom 2. März dieses Jahres 
hatte sich der Gemeinderat mit der Bür-

germeisterwahl zu befassen. Die Amtszeit 
des Bürgermeisters endet mit Ablauf des 
01.01.2022.
Für die Wahl schlug die Verwaltung Sonn-
tag, 17. Oktober 2021, als Wahltag und 
den 7. November 2021 als Termin für eine 
etwaige Neuwahl vor. Diesem Vorschlag 
konnte das Gremium so auch zustimmen.
Auch wurde in der Sitzung per Wahl der 
Gemeindewahlausschuss gebildet.
Nachdem Änderungen zum Vorschlag der 
Verwaltung vorgenommen wurden wählte 
der Gemeinderat die folgenden Mitglieder 
in den Gemeindewahlausschuss:
Vorsitzender: Volker Kliewer
Stellv. Vorsitzender Armin Jans
Beisitzer: Stellvertreter:
Dietmar Lehmann-
Schaufelberger

Erich Grießhaber

Maik Volz Martin Hirschberger
Friedrich Steininger Joachim Eppel
Ekkehard Häberle Simona Weber
Tanja Poloczek Werner Komenda 

(Schriftführer)

Gemeinderat verabschiedet Haus-
haltsentwurf 2021
Nach mehreren Sitzungen, in welchen 
der Haushaltsentwurf vorberaten wurde, 
konnte nun der Gemeinderat am 2. März 
dieses Jahres seine Zustimmung zum Ent-
wurf erteilen. Vorausgegangen war wieder 
eine intensiv geführte Sitzung, in welcher 
durch Anträge der Fraktionen Veränderun-
gen im Entwurf vorgenommen wurden.
Einig war sich das Gremium (durch den 
gemeinsamen Antrag der Fraktionen) 
eine Ausgabekürzung von 150.000 € im 
Ergebnishaushalt vorzunehmen, so dass 
bei einem Volumen 24,2 Millionen Euro 
ein Minus von rund 2,75 Millionen Euro, 
vorgesehen ist.
Der Haushaltsplan 2021 ist durch die 
Corona-Pandemie besonders gekenn-
zeichnet, so dass im schlimmsten Fall von 
diesen drastischen Zahlen ausgegangen 
werden muss.
Im Finanzhaushalt wurden durch Verschie-
bungen oder Teilkürzungen von Projekten 
Investitionen für 2021 von rund 810.000 
Euro gekürzt. Dabei ging es um Investitio-
nen im Bürgerzentrum, reduzierter Ansatz 
der Planungskosten Bauhof (von 200.000 €  
auf 20.000 €), Erweiterung Kiga Mött-
lingen (von ursprünglich 700.000 € auf 
250.000 €), Bolzplatz Stadtkern (Kürzung 
von 100.000 € auf 50.000 €), Spielplatz 
Unterhaugstett (von 70.000 € auf 5.000 €,  
2022 weitere 65.000 €) und Grunderwerb 
Forstwirtschaft (von 100.000 € auf 50.000 €).
Der Finanzhaushalt enthält trotz der Ver-
schiebungen bzw. Kürzungen noch zahl-
reiche bedeutende Investitionen, von den 
Schulsanierungen über die Kindergar-
tenerweiterung Monakam, den Kinder-
garten im Dorfzentrum Unterlengenhardt, 
Maßnahmen der Stadtkernsanierung III 
bis zu den weiteren mehreren Millionen 
teuren Investitionen des Breitbandaus-
baus.

Weitere Vergaben von Arbeiten in Zu-
sammenhang mit der Modernisierung 
des Reuchlin Schulzentrums und der 
Grundschule Unterhaugstett
Nachdem die als Videokonferenz einge-
ladene Gemeinderatssitzung am 23. Feb-
ruar 2021 auf Grund technischer Störung 
abgebrochen werden musste, konnte in 
dieser Sitzung die Vergaben im Zusam-
menhang mit der Modernisierung der 
Reuchlin-Schulen bzw. der Grundschule 
Unterhaugstett nicht mehr behandelt wer-
den.
Durch das Eilentscheidsrecht des Bürger-
meisters und den Beschluss des Gemein-
derats am 2. März 2021 wurden folgende 
Arbeiten vergeben:
•	 Modernisierung Reuchlin-Schulen Bad 

Liebenzell, Bauteil III und IV Mehr-
zweckräume im Untergeschoss

•	 - Heizungsarbeiten an die Firma Stoll, 
Schömberg zum Angebotspreis von 
36.762,72 Euro

•	 - Lüftungsarbeiten an die Firma Frie-
del, Stuttgart zum Angebotspreis von 
118.595,01 Euro

•	 - Zimmerei und Holzbauarbeiten an die 
Firma Ichters, Bad Liebenzell zum An-
gebotspreis von 68.128,70 Euro

•	 Im Bereich der energetischen Sanie-
rung der Grundschule Unterhaugstett

•	 - Heizungsarbeiten an die Firma Stoll, 
Schömberg zum Angebotspreis von 
130.204,21 Euro

Insgesamt eine Summe von über 750.000 
Euro.

AUS DEN
STADTTEILEN

MÖTTLINGEN

Einladung zu einer öffentli-
chen Sitzung des Ortschafts-
rates am 24. März 2021
Hiermit laden wir zur nächsten öffentli-
chen Sitzung des Ortschaftsrates Möttlin-
gen ein.
Termin:  24. März 2021, 19:30 Uhr
Ort:    Turnhalle Möttlingen (aufgrund 

der aktuellen Corona-Situation 
findet die Sitzung in der Turn-
halle statt)

Tagesordnung
1.  Fragen aus der Bürgerschaft
2.   Aktuelles zu den Baumaßnahmen 

Kreisverkehr und Wasserrohrsanie-
rung Weil der Städter Straße

3.   Situation und Maßnahmen in der 
Machtolfstraße nach Beendigung der 
aktuellen Baustellen

4.   Projekt „Obstbaum-Allee“ an der L 179 
in Richtung Neuhengstett in Koopera-
tion mit dem Landratsamt Calw

5.  Projekt „Möttlingen blüht“
6.  Verschiedenes
Roberto Chiari
Ortsvorsteher
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 Grafik: Sylvia Bartel
Es ist so weit - der Frühling steht vor 
der Tür
Zeit sich um den Garten zu kümmern. 
Wenn Sie Ihren Garten insektenfreundlich 
anlegen möchten, beachten Sie bitte fol-
gendes:
•	 Pflanzen Sie möglichst viele heimische 

Wildpflanzenarten, die von Frühjahr 
bis Herbst ein Nahrungsangebot be-
reitstellen.

•	 Achten Sie auf nektar- und pollenrei-
che Pflanzen, hochgezüchtete Blumen 
mit „gefüllten“ Blüten bieten keine 
Nahrung.

•	 Ein strukturreicher Garten bietet viel-
fältigen Lebensraum.

•	 Legen Sie neue Blühflächen an.
Falls Sie Blühflächen anlegen möchten 
und geeigneten Samen suchen, bieten 
wir ihnen hochwertige Saatgutmischun-
gen an. Die Mischungen enthalten auf 
die Region abgestimmte Arten, welche 
die Wildbienen und Schmetterlinge för-
dern. Wir werden im Bioladen Möttlingen 
drei verschiedene Mischungen für Sie in 
kleinen Mengen bereithalten. Gerne kön-
nen wir für Sie persönlich Samen in der 
gewünschten Menge herrichten, oder be-
nötigen Sie weitere Informationen? Dann 
nehmen Sie doch Kontakt zu uns auf. Kon-
takt: Carmen Klein, Tel. 07052 926908 
oder unter E-Mail carmen.kl@t-online.de

So erreichen Sie den  
Ortschaftsrat
Unter der Mobilnummer 0174 8387554 
können Sie uns entweder persönlich er-
reichen oder eine Nachricht hinterlas-
sen. Wir rufen dann gerne zurück. Die 
Nummer gilt auch für WhatsApp und den 
WhatsApp-Broadcast. Per E-Mail sind wir 
erreichbar unter ortschaftsrat.moettlin-
gen@bad-liebenzell.de.

AUS DER
STADTBIBLIOTHEK

Tel. 07052 5413, 
bibliothek@bad-liebenzell.de
http://www.stadtverwaltung.bad-lieben-
zell.de/stadtbibliothek.html

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage 
bleibt die Stadtbibliothek bis auf weiteres 
geschlossen. Ihre fälligen Medien werden 
automatisch von uns verlängert, es entste-
hen Ihnen also keine Säumnisgebühren.
Für neuen Lesestoff bieten wir Ihnen un-
seren Abholservice nach Terminabspra-
che an: Suchen Sie sich dazu aus unserem 
Online-Katalog Medien aus, die Sie gerne 
ausleihen möchten (Achtung: bitte darauf 
achten, dass diese „verfügbar“ sind) und 
senden Sie uns eine E-Mail mit Autor und 
Titel der gewünschten Medien. Oder spre-
chen Sie uns eine Nachricht auf den An-
rufbeantworter. Wir setzen uns mit Ihnen 
wegen eines Abholtermins in Verbindung.
Möchten Sie es in der Zwischenzeit ein-
mal mit der Nutzung von e-Medien zu 
versuchen? Die Ausleihe von e-Medien 
über unsere Verbundplattform eBib 
Nordschwarzwald ist weiterhin uneinge-
schränkt möglich.

Um Freundschaft, …
… Krieg, Frieden und um Menschen, die 
sich von den widrigen Umständen nicht 
unterkriegen lassen wollen geht es in un-
seren heutigen Lese-Empfehlungen. In 
jedem Fall erwarten Sie mitreißende und 
berührende Geschichten. Fragen Sie uns 
nach

Andreas Izquierdo: Schatten der Welt. 
- Thorn in Westpreußen, 1910. Carl, Artur 
und Isi pfeifen auf den Ernst des Lebens. 
Zwar kommen sie aus einfachen Verhält-
nissen, doch für die Zukunft haben sie gro-
ße Träume: Sie wollen Fotograf werden, ein 
Unternehmen gründen, nur raus aus der 
öden Kleinstadt. Sie glauben, dass nichts 
sie auseinanderbringen könnte, doch mit 
Beginn des Ersten Weltkrieges ändert sich 
alles. Jeder von ihnen muss lernen, sich al-
leine durchzuschlagen. Ihnen bleibt nur die 
Hoffnung, dass ihre Wege sich eines Tages 
wieder kreuzen werden ...

Martyna Bunda: Das Glück der kal-
ten Jahre. - In der hügeligen, seenrei-
chen Landschaft westlich von Danzig, in 
einem kaschubischen Dorf, hat Rozela 
1932 ein Steinhaus gebaut. Hier wachsen 
ihre drei Töchter auf. Während der Kriegs- 
und Nachkriegsjahre zerstreuen sich die 
Töchter in alle Winde - und finden in dem 
Steinhaus doch immer wieder Zuflucht 
und Heimat.

Natasha Lester: Die Bilder der Frau-
en. - Paris, 1942: Die Amerikanerin Jessica 
May soll als Fotojournalistin für die Vogue 
über den Krieg berichten, doch die Solda-
ten akzeptieren keine Frau an der Front. 
Erst mit Hilfe der Journalistin Martha Gell-
horn und des Offiziers Dan Hallworth ge-
lingt es Jessica, aus ihrem ganz eigenen 
Blickwinkel von den Kriegsschauplätzen 

zu berichten. Inmitten der täglichen Gräu-
el verlieben sich Jessica und Dan. Doch 
dann werden sie getrennt, und ihre Liebe 
droht zu tragisch zu enden ...

AUS ANDEREN
ÄMTERN

KREISBAUERNVERBAND
CALW E.V.

LandFrauenverband 
Calw e.V.

Gründung der Jungen LandFrauen Calw
Pünktlich zum 8. März 2021, dem Inter-
nationalen Tag der Frau, werden im Land-
kreis Calw die Jungen LandFrauen Calw 
begründet. Die von Klara Scheuren und 
dem LandFrauenverband Calw ins Leben 
gerufene Initiative geht dann mit dem 
Launch der Webseite (www.jungelandfrau-
encalw.de) und der Social-Media-Kanäle 
auf Facebook und Instagram offiziell an 
den Start.
Die Jungen LandFrauen Calw richten 
sich mit ihrem Programm an alle Frauen, 
die jung oder junggeblieben und jetzt im 
Landkreis Calw zuhause sind: Singles, 
Ehefrauen und Mütter, in der Landwirt-
schaft oder in anderen Berufen tätig. Die 
Jungen LandFrauen Calw lieben das Leben 
auf dem Land und begreifen den Landkreis 
Calw als Möglichkeitsraum, der vielfältige 
Chancen und Perspektiven bietet.
Mit ihrer Gründung möchten die Jungen 
LandFrauen Calw einen Rahmen schaf-
fen, um die individuelle persönliche und 
berufliche Verwirklichung junger Frauen 
im ländlichen Raum bestmöglich zu unter-
stützen. Die grundlegenden Ziele sind des-
halb, ihre Gemeinschaft und Vernetzung 
zu stärken, ein vielseitiges und auf ihre 
spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenes 
Bildungsangebot in der Region zu sichern 
sowie ihre Interessen in Gesellschaft und 
Politik zu vertreten.
Darüber hinaus erkunden die Jungen 
LandFrauen Calw gemeinsam die Region 
und lernen, sie auf ganz neue Art und Wei-
se wahrzunehmen und wertzuschätzen. 
Das Wichtigste ist jedoch die Begegnung 
mit Menschen - insbesondere natürlich 
jungen Frauen -, die sich das Leben auf 
dem Land individuell und kreativ zu eigen 
gemacht haben. So entdecken die Jungen 
LandFrauen Calw das Landleben und die 
Region immer wieder neu und können da-
raus Inspiration für die eigene Lebensge-
staltung und Zukunft auf dem Land schöp-
fen.
Das Veranstaltungsprogramm für den 
kommenden Sommer kann auf der Web-
seite unter der Rubrik „Termine“ eingese-
hen werden. Anfang Mai laden die Jungen 
LandFrauen Calw zu einem geselligen Bei-
sammensein und persönlichen Austausch 
in den idyllischen Theurerhof in Calw-
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